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Erfrischungsgetränke  wafg aktuell

Sinnvolle Umsetzbarkeit
Die neuen Meldepflichten im Umweltstatistikgesetz werfen weiterhin grundlegende Fragen zur 
sinnvollen Umsetzbarkeit auf. Verbände und Institutionen der Getränkewirtschaft legen konkrete 
Vorschläge zur entsprechenden Anpassung vor.
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den. Ebenso vermisst wird die kohä-
rente Ausgestaltung der Regelungen 
von Umweltstatistikgesetz und Ver-
packungsgesetz.
Getragen wird die Stellungnahme 
von der Arbeitsgemeinschaft kon-
sumenten- und ökologieorientierter 
Getränkeverpackungen, der Bundes-
vereinigung der Deutschen Ernäh-
rungsindustrie, dem Deutschen Brau-
er- Bund, der Genossenschaft Deut-
scher Brunnen, PETCYCLE, dem Ver-
band der deutschen Fruchtsaft-In-
dustrie, dem Verband Deutscher Mi-
neralbrunnen sowie der wafg.

betrifft Mehrweg- und bepfandete 
Einweg-Getränkeverpackungen, 
aber ebenso Kästen und Paletten. Die 
neuen Informationsverpflichtungen 
würden anderenfalls zu unverhält-
nismäßiger Bürokratie führen und 
zum Teil so wie bislang angedacht in 
der Praxis nicht rechtssicher zu erfül-
len. Die Verbände verdeutlichen, dass 
einige der zukünftig zu meldenden 
Daten nur sachgerecht geschätzt 
werden können. Sofern Daten nicht 
bei den Getränkeherstellern, sondern 
an anderer Stelle vorliegen, müssen 
diese dann auch dort erhoben wer-

>> Eine „erhebliche Belastung“ für 
die Wirtschaft sieht der Bundesrat 
in seiner Stellungnahme zum Ent-
wurf der Bundesregierung. Daraus 
leitet die Länderkammer eine Aus-
nahme für (kleine) Unternehmen 
mit weniger als 250 Beschäftigten ab 
– ohne die strukturellen Fragen als 
solche anzugehen. Denn zahlreiche 
praktische Fragen bleiben weiterhin 
offen – und diese sind unabhängig 
von der Betriebsgröße aufgestellt.
Maßgebliche Verbände regen daher 
notwendige Klarstellungen bei den 
geplanten Berichtspflichten an – dies 

Die Novelle des 
Umwelts-
tatistikgesetz 
führt neue Infor-
mationspflichten 
ein. Dies betrifft 
im Ergebnis weite 
Bereiche – ins-
besondere Mehr-
weg (betroffen 
sind dabei auch 
Kästen und Palet-
ten) wie bepfan-
dete Einweg-
Getränkever-
packungen. Die 
Verbände der 
Getränke-Indus-
trie sehen hier 
dringenden Nach-
besserungs-
bedarf.

Endspurt: Leitsätze 
für Erfrischungs- 
getränke
Die Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission 
(DLMBK) arbeitet intensiv an der Überar- 
beitung der Leitsätze. Zwischenzeitlich fand 
das Anhörungsverfahren statt.

>> Nach intensiven Beratungen im 
Fachausschuss wurden die vor-
geschlagenen Änderungen zur Ak-
tualisierung der Leitsätze für Erfri-
schungsgetränke in einem zuletzt 
sehr dynamisch geführten Verfahren 
in das formale Anhörungsverfahren 
eingebracht – verbunden mit der 
Möglichkeit zur Stellungnahme.
Neu ist unter anderem die Struktur, 
die an andere Leitsätze des Deut-
schen Lebensmittelbuches angepasst 
wird. Hierzu soll der Punkt „Herstel-
lung“ ergänzt werden. Auch die Be-
griffsbestimmungen wurden über-
arbeitet. Klargestellt wurde, dass wei-

Die Leitsätze 
beschreiben die 
Üblichkeit und 
sind eine wich-
tige Orientie-
rungshilfe für die 
Kennzeichnung 
und Beurteilung 
bei den dort 
beschriebenen 
Lebensmitteln.

tere geschmackgebende Zutaten (wie 
Kohlensäure oder fermentierte Zuta-
ten) marktüblich sind. Der etablierte 
Begriff „Erfrischungsgetränk“ wird 
ausdrücklich auch in den Leitsätzen 
als „Bezeichnung“ nachvollzogen. In-
tensiv im öffentlichen Fokus stehen 
derzeit die neuen Beschreibungen 
für Limonaden. Hier ist kein Min-
destzuckergehalt mehr vorgesehen, 
stattdessen sollen die Leitsätze die 
marktübliche Zusammensetzung be-
schreiben. Bei geringeren Zucker-
gehalten soll dazu zukünftig trans-
parent und sachlich zutreffend in-
formiert werden.
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Leitsätze – Schritt für Schritt 

wurden die 
Leitsätze für 
Erfrischungs-
getränke 
zuletzt aktuali-
siert.

Feb. 2021
Weiterführende 
Informationen 
bietet die Ver-
bände-Stellung-
nahme unter 
www.wafg.de/
verbaende-
eckpunkte-
umweltstatistik-
gesetz.

Unterzuckert 
Es hinterlässt mehr als einen 
faden Beigeschmack, wenn 
eine „prodomo“-Unter-
nehmenskampagne nicht nur 
bei Social Media durchstartet, 
sondern von (zur Recherche 
angehaltenen) Redaktionen 
simpel nacherzählt wird. Die 
Zuspitzungen von Lemonaid 
zur Verbraucherinformation 
gemäß den Vorschlägen der 
DLMBK bei den Leitsätzen für 
Erfrischungsgetränke sind 
absolut fragwürdig: Bei der 
Auslobung „Wenig Zucker“ 
sind die Leitsätze das eine, 
maßgeblich bleiben vor allem 
aber die verbindlichen 
EU-Rechtsvorgaben zu nähr-
wert- bzw. gesundheits-
bezogenen Angaben bei 
Lebensmitteln (weiteführend 
www.wafg.de/Limonaden).

Viele Unternehmen engagie-
ren sich ernsthaft bei Kalo-
rien- und Zuckerreduktion. 
Lange vor dieser Kampagne 
hatte die wafg einen Antrag 
zur Fortschreibung der Leit-
sätze eingebracht, der sub-
stanziell auf die Erweiterung 
der Spielräume für (echte) 
Kalorien- bzw. Zuckerreduk-
tion zielte (siehe www.wafg.
de/Kalorienreduktion).
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beantragt die 
wafg die Auf-
nahme wei-
terer Be- 
schreibungen 
für „leichte 
Limonade“ 
sowie „leichte 
Schorle“.

veröffentlicht 
Fachausschuss 
„Getränke“ den 
Sachstands-
bericht.

geht der Leit-
satzentwurf ins 
(öffentliche) 
Anhörungsver-
fahren.

Prüfung und 
Beschluss-
fassung durch 
DLMBK 
anschließende 
Rechtsprüfung, 
danach Ver-
öffentlichung im 
Bundesanzeiger.


